
Veinbarungen über die Rahmenbedingungen zum Musikunterricht:
 
Zwischen ..................................................................................................... (Ausbildungsstätte, Lehrer)
 
und Herrn/Frau ............................................................................................ (Schüler/in, ges. Vertreter)
 
Liebe Schüler und liebe Eltern,
Erfahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass es für ein positives Lehrer-Schüler-Verhältnis von 
großem Vorteil ist, den “geschäftlichen” Teil mit einigen wenigen Vereinbarungen im Vorfeld zu klären.
 
1. Kosten & Zahlungsverkehr:
Pauschal 80,- € pro Monat/Schüler im Einzelunterricht (60 min).
Gruppenunterricht (45,- € p/M je Schüler, Dauer 60 min) wird nur für Gitarre (max. 3 Teiln.) und Hand-
trommeln (Djembe, Congas / mind. 3 Teiln.) angeboten, zahlbar monatlich im Voraus als Dauerauftrag 
(Daten s.u.). Barzahlungen (als Ausnahme) bitte i.d. letzten Unterrichtsstunde/Vormonat als Vorauszahlung. 
2. Termine: 
Grundsätzlich werden 4 (vier) Termine á 60 Min., bzw. 30 Min. angeboten, die mit einer Unterrichtseinheit 
pro Woche abgegolten werden. 
Abhängig vom Wochentag des Unterrichttermins ergeben sich im Verlauf eines Semesters/Jahres während 
einiger Monate 5 (fünf) Termine. Diese „Überstunden“ werden mit evtl. Ausfallzeiten ausgeglichen. 
Das Absagen von Stunden sollte rechtzeitig (spätestens am Vortag) und nur aus wichtigem Grund (Notfall, 
Krankheit) erfolgen. Bei Teilnehmern, die ohne Erklärung fernbleiben, entfällt der Anspruch auf einen 
Ersatztermin.
Ausfallstunden des Schülers oder evtl. Verhinderungen des Lehrers können durch das „Überstunden-Konto“ 
ausgeglichen oder in Form von Doppelstunden bzw. den beliebten „Sessions“ nachgeholt werden, in denen 
dann zusammen mit Schülern (auch anderer Instrumente), eine sinnvolle musikalische Begegnung gefördert 
wird. Darüber hinaus können aber in der Terminfrage noch individuelle Absprachen getroffen werden, die 
aus der jeweiligen Situation heraus in beiderseitigem Einvernehmen geregelt werden.
3. Ferien: 
Die Ferien werden, wie in anderen vergleichbaren Einrichtungen (Musik-/Privatschulen), mitbezahlt. 
4. Kündigungsfristen: 
Kündigung zum übernächsten Monat, also maximal zwei Monate. Diese sollte spätestens am 3. Tag 
eines Monats schriftlich vorliegen (Brief, Email), um diesen noch in die Kündigungsfrist einzurechnen.
5. Service inbegriffen: 
Beratung/Begleitung beim Instrumentenkauf, Bereitstellung von Unterrichtsmaterial (Noten, Tabulaturen, 
Texte, Audio/Playbacks, Lernsoftware usw.), kleine Reparaturen und Einstellungen am Instrument.
 

14550 Groß Kreutz, den .....................................   
 
.............................................................................           .........................................................................
Schüler/in, ges. Vertreter                               Schule/Lehrer
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